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Gemeindenachrichten 
 
 
 
 
Baugesuchspublikation 
 
 
 
 
Bauherr:  Pamotech AG, Patrick Motsch, Sanatoriumstrasse 74, 8636 Wald 
 
Bauobjekt:  Neubau Doppel-Einfamilienhaus 
 
Baustelle:  Parzelle Nr. 409+844 / Langächerstrasse 
 
 
Öffentliche Auflage: Die Baugesuchsakten können vom 19. November bis 18. Dezember 
 2015 in der Gemeindekanzlei eingesehen werden. 
 
Einwendungen: Allfällige Einwendungen sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich an 
 den Gemeinderat Bellikon einzureichen. Sie haben einen Antrag und 
 eine Begründung zu enthalten. Zu Einwendungen legitimiert ist nur, 
 wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse geltend machen kann. 
  
 
 
 
Grüngutabfuhr  
 
Von Dezember 2015 bis Februar 2016 findet die Grüngutabfuhr nur noch im 14-Tage-
Rhythmus  statt. Die Abfuhren erfolgen gemäss nachfolgendem Plan: 
 
2015: 26. November, 10. Dezember, 24. Dezember 
2016: 7. Januar, 21. Januar, 4. Februar, 18. Februar 
ab 3. März 2016 wieder wöchentlich 
 



Traktandenliste der Einwohner-Gemeindeversammlung v om Freitag, 20. November 
2015, 20.00 Uhr, Turnhalle  
 
1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2015 

2. Orientierung über den Finanzplan 2016-2019 

3. Genehmigung Budget 2016 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 89 % 
 
4. Genehmigung Kreditabrechnung betr. Unabhängige Sicherstellung der Wasserversor-

gung und Wasserversorgung in Notlagen 
 
5. Verschiedenes und Umfrage 
 
 
Aktenauflage 
Die Unterlagen zu den Geschäften liegen vom 6. bis 20. November 2015 während den or-
dentlichen Bürostunden in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. 
 
Schalteröffnungszeiten der Gemeindekanzlei: 
Montag  08.30 Uhr - 11.30 Uhr  / 13.30 Uhr - 18.00 Uhr 
Dienstag - Donnerstag  08.30 Uhr - 11.30 Uhr  / 13.30 Uhr - 16.30 Uhr 
Freitag 08.30 Uhr - 11.30 Uhr  / nachmittags geschlossen 
 
Die zu genehmigenden Unterlagen stehen auch online unter www.bellikon.ch zur Verfügung. 
 
 
 
Rechnungstellung an die Gemeinde 
 
Rechnungen  für Lieferungen, Leistungen und Arbeiten für die Einwohner- und Ortsbürger-
gemeinde, welche das Jahr 2015 betreffen, sind bis spätestens 15. Dezember 2015 der Fi-
nanzverwaltung einzureichen. 
 
Zur Überweisung der Guthaben ist die Angabe eines Kontos (Postcheck oder Bank) uner-
lässlich. Besten Dank. 
 
 
 
Spezielle Verkehrsführung für den Basar Haus Morgen stern am 28./29. Novem-ber 
2015 
 
Die Stiftung Haus Morgenstern führt am Samstag/Sonntag, 28./29. November ihren traditio-
nellen Adventsbasar durch. Der Gemeinderat Bellikon hat für diesen Anlass von 9.00 bis 
18.00 Uhr einen Einbahnverkehr mit Zufahrt von Widen zum Hasenberg und der Talfahrt 
über Bellikon bewilligt. 
 
Es wird ein hauseigener Pendelbusverkehr von 9.00 - 18.00 Uhr durch drei Busse zwischen 
dem Bahnhof Berikon-Widen, dem SIKA-Parkplatz und dem TCS-Parkplatz angeboten. Zur 
Verkehrsregelung werden 2-3 Personen der Feuerwehrverkehrsgruppe eingesetzt. Die ent-
sprechende Signalisation wird rechtzeitig vorgenommen. 
 
 
 
 



 
Verzicht auf Einführung eines Extrabusses während d er Mittagszeit 
 
Dem Gemeinderat wurde nach den Sommerferien folgender Antrag eingereicht: 
 
• Extra-Bus von der Kreisschule Oberstufe Rohrdorferberg in Niederrohrdorf, ab Haltestelle 

„Welschland“ (Abfahrt: 11.50 Uhr), via Remetschwil nach Bellikon (Ankunft: 12.03 Uhr) 
bzw. Rückfahrt ab Bellikon, Post (Abfahrt: 13.12 Uhr), nach Remetschwil, Niederrohrdorf, 
Haltestelle Welschland (Ankunft: 13.26 Uhr) 

 
So wurde argumentiert, dass weniger als 30 Minuten Zeit bleibt, um das Mittagessen einzu-
nehmen, wenn man auch noch die Zeit für den Weg von und zur Bushaltestelle miteinrech-
net und nicht gerade neben einer Bushaltestelle wohnt. 
 
Zurzeit besuchen 53 Schüler/innen von Bellikon bzw. 77 Schüler/innen von Remetschwil die 
Kreisschule Rohrdorferberg. 
 
Aufgrund der Intervention der PostAuto AG beim Gemeinderat hat sich gezeigt, dass eine 
solche Einführung nicht einfach möglich ist. So ist bei der Einführung eines „Schulbusses“ 
(nur Sitzplätze, Gurtenpflicht usw.) eine kantonale Bewilligung erforderlich, welche aus Kon-
kurrenzgründen zur Linie 321 kaum erteilt würde. Die Einführung eines zusätzlichen, „öffent-
lichen“ Kurses 321 ab Haltestelle „Welschland“ würde eine Zeitersparnis von ca. 5 Minuten – 
bei zusätzlichen Kosten von ca. 12‘000 Franken – bringen. 
 
Aufgrund dieser neuen Sachlage ist der Gemeinderat Bellikon nicht mehr bereit, eine Zeiter-
sparnis von ca. 5 Minuten mit 10‘000 – 12‘000 Franken Steuergeldern zu finanzieren. 
 
Nach Ansicht des Gemeinderats ist der reguläre Kurs gut zu erreichen.  
 
Für das Verständnis der Eltern und Schüler/innen wird bestens gedankt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bellikon, 18. November 2015 GEMEINDERAT BELLIKON  
 
 


